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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! Die neue Regierung setzt auf eine umfassendere Digitalisierung bei Beur-

kundungen und beim Grundst�ckskauf. Das Kabinett verabschiedete hierzu
zwei Gesetzentw�rfe. Beurkundungen sollen k�nftig generell in elektro-
nischer Form errichtet werden kçnnen, auch in Pr�senzverfahren. Das Sig-
nieren erfolgt beispielsweise mittels qualifizierter elektronischer Signatur
oder eines Unterschriftenpads. Abschließend bringt die Urkundsperson ihre
qualifizierte elektronische Signatur an, wodurch die Authentizit�t und Inte-
grit�t der Urkunde best�tigt wird. Der Zugang der çffentlich beglaubigten
Abschrift einer notariell beurkundeten oder çffentlich beglaubigten Erkl�-
rung reicht dann aus, damit die Erkl�rung wirksam wird.

In Deutschland werden j�hrlich �ber eine Million Kaufvertr�ge �ber bebau-
te und unbebaute Grundst�cke sowie andere Arten von Grundst�cks�ber-
tragungen beurkundet. K�nftig sollen daher auch Grundst�ckskaufver-
tr�ge komplett digital vollzogen werden. Konkret geht es dabei um den
Austausch von Dokumenten und Informationen zwischen Notaren, Gerich-
ten und Behçrden im Nachgang der Beurkundung eines Immobilienver-
trags. Die daf�r genutzten strukturierten Datens�tze sollen eine automati-
sierte, sichere Bearbeitung ermçglichen. Die neuen Regelungen f�hren
zu �nderungen im BauGB, im Beurkundungsgesetz (BeurkG), im Grund-
erwerbsteuergesetz (GrEStG), im Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuerge-
setz (ErbStG) und im Geldw�schegesetz (GwG). Der Gesetzgeber verspricht
sich davon eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands, die Verhinderung
von Medienbr�chen und den Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs in
Grundbuchsachen.

Profitieren sollen auch die Gutachteraussch�sse und das Statistische Bun-
desamt, indem ihnen vollst�ndige Datens�tze zu Immobilientransaktionen
zur Verf�gung gestellt werden. Destatis bençtigt diese u.a. zur Erstellung
der Immobilienpreisindizes. Die Mitteilungspflicht der Beteiligten eines Im-
mobilienvertrags gegen�ber den Gutachteraussch�ssen soll genauer aus-
gestaltet und durch eine Hinweispflicht der Notare verst�rkt werden. In der
Praxis erhalten die Gutachteraussch�sse die Daten bisher h�ufig nicht, zu
sp�t oder nur teilweise, was die Qualit�t der Datenerhebung erheblich be-
eintr�chtigt. Zudem erfolgt die Daten�bermittlung �berwiegend papier-
gebunden und unstrukturiert, was zu weiteren Verzçgerungen f�hrt. Die
Bodenrichtwerte sind gem�ß dem ge�nderten § 196 Abs. 3 S. 1 BauGB als
strukturierter Datensatz �ber die amtlich bestimmte Schnittstelle elektro-
nisch an die zust�ndigen Finanzbehçrden zu �bermitteln. Die neu einge-
f�gten §§ 213a und 213b BauGB regeln Umfang, Inhalt und Form der di-
gitalen �bermittlung, differenziert nach den Beteiligten. Die Zeitpunkte, ab
denen die elektronische Kommunikation zwischen den Notaren und den
Verwaltungsbehçrden mçglich oder verpflichtend ist, regeln die L�nder per
Rechtsverordnung, kçnnen aber auch die obersten Landesbehçrden damit
beauftragen. Die elektronische Kommunikation zwischen Notaren und Ge-
richten wird mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes verpflich-
tend. F�r die elektronische Kommunikation zwischen Notaren und der
Finanzverwaltung sieht der Entwurf eine stufenweise Einf�hrung vor. Die
Unbedenklichkeitsbescheinigung soll sp�testens zum 1.1.2028 einbezogen
werden. Werden die Gesetze wie geplant umgesetzt, kçnnte das erheblich
zur Verbesserung der Transparenz auf den Grundst�cksm�rkten beitragen.
Gutachteraussch�sse w�ren dann vielleicht fl�chendeckender in der Lage,
aktuelle Daten zur Verf�gung zu stellen.

Ihre Gabriele Bobka
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Gabriele Bobka

Wertermittlung von Bildungs-
immobilien
Auf Bildungseinrichtungen wie Kindertagesst�tten oder Schulen entfallen ein großer Teil der çffent-
lichen Bildungsausgaben. Angesichts der Transformation der schulp�dagogischen Konzepte, des aus-
geweiteten Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung und des hohen Instandhaltungsr�ckstaus in
Bestandsbauten der çffentlichen Hand gewinnen Kooperationen mit privaten Investoren steigende At-
traktivit�t. Environmental, Social and Governance, kurz ESG, bestimmen als neue Maßst�be die Ausrich-
tung in der Immobilien- und Finanzwirtschaft und verhelfen dem Nischenprodukt zu verst�rkter Auf-
merksamkeit seitens der Investoren. Kindertagesst�tten und Schulen z�hlen zu den Spezialimmobilien
mit entsprechenden Besonderheiten. Teil I besch�ftigte sich mit den Rahmenbedingungen von Kinder-
tagesst�tten und allgemeinbildenden Schulen. Teil II widmet sich den unterschiedlichen Bewertungs-
anl�ssen, der Differenzierung der Bewertung von Gemeinbedarfsfl�chen, der Vermçgensrechnung im
çffentlichen Haushalt und der Verkehrswertermittlung im Fall der privaten Tr�gerschaft.

Allgemeines

Der rechtliche Status des Eigent�mers
von Kindertagesst�tten und Schulen
wirkt sich unmittelbar auf die Bewer-
tung aus. Grunds�tzlich l�sst sich un-
terscheiden nach:

• Liegenschaften im Eigentum der
çffentlichen Hand

• Liegenschaften im Eigentum priva-
ter Eigent�mer

Je nach Bewertungsanlass gilt es, bei
Liegenschaften der çffentlichen Hand
weiter zu differenzieren:

• Bestimmung des Wertes im Rah-
men der Rechnungslegung der
çffentlichen Haushalte (Doppik)

• Bewertung als Gemeinbedarfsfl�-
che nach ImmoWertV mit der Un-
terscheidung nach bleibendem,
abgehendem und k�nftigem Ge-
meinbedarf

Bei Liegenschaften im Eigentum pri-
vater Eigent�mer lassen sich je nach
Bewertungsanlass grob die Ermitt-
lung

• des Verkehrswertes nach § 194
BauGB

• des Beleihungswertes nach § 3
BelWertV

• des gemeinen Wertes nach § 9
BewG

unterscheiden, wobei sich dieser Bei-
trag auf den ersten Fall beschr�nkt.

F�r Wertermittler kann angesichts der
Personalknappheit in den çffentlichen
Verwaltungen und der zunehmenden
Attraktivit�t von Bildungsimmobilien
f�r Fonds und Kapitalsammelstellen
die Bewertung çffentlicher Liegen-
schaften ein attraktives T�tigkeitsfeld
darstellen. Allerdings gilt es, dabei
zahlreiche Besonderheiten zu ber�ck-
sichtigen.

Wertermittlung im Rahmen
der Rechnungslegung der
çffentlichen Haushalte

Die Diskussion um die Umstellung
der Haushalte von der Kameralistik
auf die doppelte Buchf�hrung (Dop-
pik) begann bereits in den 1990er-
Jahren und erstreckte sich zun�chst
auf die Kommunen. Vereinfacht aus-
gedr�ckt sollte die Buchf�hrung der
çffentlichen Hand von einer Buch-
f�hrung der Einnahmen-�berschuss-
Rechnung (E�R) und periodenge-
rechten Zuordnung (Kameralistik)
auf eine den Ressourcenverbrauch
abbildende zweiseitige Methode
(Doppik) umgestellt werden. Im Jahr
2003 verabschiedete die Innenminis-
terkonferenz der L�nder (IMK) Rah-
menregelungen zur entsprechenden
Umstellung der Kommunalhaushalte.
Rechtsgrundlagen der Haushaltspl�-
ne sind neben Artikel 109 GG die

haushaltsrechtlichen Bestimmungen
der jeweiligen Landesverfassungen,
die in Erf�llung des Haushaltsgrund-
s�tzegesetzes (HGrG) erlassenen 16
Landeshaushaltsordnungen bzw. die
Bundeshaushaltsordnung (BHO), be-
stimmte Vorschriften des Stabilit�ts-
und Wachstumsgesetzes (StWG) so-
wie der unmittelbar anzuwendende
Teil II des HGrG. Hinzu kommt bei
den L�ndern, wie beim Bund, das je-
weilige Haushaltsgesetz als ein auf
die Haushaltsperiode zeitlich be-
grenztes Gesetz. Die wesentlichen
Bestimmungen zur Abrechnung des
kommunalen Haushalts sind in den
Gemeindeordnungen (GO) bzw. Kom-
munalverfassungen der L�nder kodifi-
ziert. Zur Regelung der Einzelheiten
erließen die Innenminister Rechtsver-
ordnungen, von denen die Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) die
f�r die kommunale Haushaltswirt-
schaft bedeutendste ist. Mit der Ein-
f�hrung des doppischen Rechnungs-
wesens entstanden viele verschiedene
Lçsungen. So gibt es zwischen den
Bundesl�ndern erhebliche Unterschie-
de bei den eingef�hrten Systemen,
deren Rechtsgrundlagen, Darstel-
lungsformen und Begriffsdefinitionen.

Das 2009 in Kraft getretene Gesetz
zur Modernisierung des HGrG
(HGrGMoG) weitete erstmals die
Grunds�tze der staatlichen Doppik
auf das Rechnungswesen von Bund
und L�ndern aus. Zur Orientierung
verçffentlichte das Bundesfinanzminis-
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Gabriele Bobka

15. BDB-Symposium Immobilien-
werte
Die komplexe Materie der Immobilienbewertung fordert von Sachverst�ndigen, stets auf dem aktuellen
Stand der rechtlichen, çkonomischen und technischen Rahmenbedingungen zu sein. Die geopolitischen
Unsicherheiten und die nicht vorhersehbaren externen Schocks erschweren die Einsch�tzung des Immobi-
lienmarktes und die Reaktionen der Akteure. Im Rahmen des 15. BDB-Symposiums Immobilienwerte 2025
des Landesverbands NRW des Bunds Deutscher Baumeister, Architekten + Ingenieure (BDB) servierten die
Referenten fundiertes Fachwissen, kombiniert mit Tipps aus und f�r die Praxis. In der abschließenden Dis-
kussionsrunde ließen die Experten den Tag Revue passieren und stellten sich den Fragen des Publikums.

Bewertung im çffentlich
gefçrderten Wohnungsbau
unter energetischen Gesichts-
punkten

„Die Rahmenbedingungen des Kli-
maschutzes im Geb�udebereich wie
EU-Taxonomie, EU-Geb�uderichtlinie,
die deutsche Nachhaltigkeitsstrate-
gie und das Geb�udeenergiegesetz
(GEG) sind bekannt, die Umsetzung
der ehrgeizigen Ziele hinkt allerdings
vor allem im Bestand hinterher“,
f�hrte Karsten Schmidt, ç.b.u.v.
Sachverst�ndiger f�r Grundst�cks-
bewertung, aus. Die stetig steigende
Nachfrage nach Wohnraum habe bis
2023 zu einem j�hrlichen Neubau-
bedarf von 320.000 Wohnungen ge-
f�hrt, 100.000 Wohnungen davon
çffentlich gefçrdert. Die Fertigstel-
lungszahlen seien allerdings seit 2022
deutlich niedriger ausgefallen, mit rd.
1,05 Mio. im Jahr 2024 habe sich die
Zahl der çffentlich gefçrderten Woh-
nungen seit der Jahrtausendwende
mehr als halbiert. Die Baukosten sei-
en seit dem Jahr 2020 um mehr als
50 % gestiegen, der Kapitalmarkt-
zinssatz bewege sich in einer Spanne
zwischen 3,3 % und 3,6 %. Die Kos-
tenmieten l�gen im Neubau inzwi-
schen deutlich �ber 16,00 E/m2.
Mehr als 50 % der Haushalte bes�-
ßen Anspruch auf eine gefçrderte
Wohnung. Die Bedarfsdeckung in
Großst�dten bewege sich allerdings
auf einem niedrigen Niveau von un-
ter 15 %. Von den 21,7 Mio. Geb�u-
den in Deutschland handle es sich
bei 19 Mio. um Wohngeb�ude, von
denen 68 % ein Baujahr vor 1978

aufwiesen. Der Endenergiebedarf l�-
ge im Mittel bei 170 kWh pro Qua-
dratmeter und Jahr und entspreche
damit der Energieeffizienzklasse F.
„Wohngeb�ude der Energieeffizienz-
klassen G bis H d�rften k�nftig zu
den ‚Stranded Assets‘ z�hlen“, sagte
Schmidt. Angesichts der ung�nstigen
Rahmenbedingungen im freien Woh-
nungsneubau gew�nne die Moder-
nisierungsfçrderung von Sozialwoh-
nungen an Bedeutung. Gefçrdert
w�rde die energetische Modernisie-
rung von Mietwohnungen sowie von
Wohnungsbest�nden mit mehr als
70 Wohnungen. Die Zweckbindung
umfasse 25 Jahre.

Bei der Verkehrswertermittlung im çf-
fentlich gefçrderten Wohnungsbau
gelte es, die in § 2 Abs. 3 Immo-
WertV aufgef�hrten Grundst�cks-
merkmale zu beachten. Energetische
Eigenschaften k�men bei Modernisie-
rungsmaßnahmen in der Restnut-
zungsdauer (RND), bei der Ber�ck-
sichtigung der CO2-Umlage in den
Bewirtschaftungskosten (BWK) und
der Pr�fung der Klimafolgen im Lie-
genschaftszinssatz zum Tragen. Die
Durchf�hrung von Nachr�stungs-
pflichten gem�ß GEG, die Beachtung
der Solardachpflicht oder auch der
Klimaanpassung f�nden als besonde-
re objektspezifische Grundst�cks-
merkmale (boG) Ber�cksichtigung. Als
Quellen kçnnten Grundst�cksmarkt-
berichte, Energieausweise, Zertifikate,
das CO2-Rechentool des Bundeswirt-
schaftsministeriums, das GIS-Immo-
Risk-Tool des Bundesinstituts f�r Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR),
�kobilanzen (LCA) oder Lebenszyklus-

kostenkalkulationen (LCC) herange-
zogen werden. Am Beispiel einer
Wohnanlage mit 40 Wohnungen, drei
L�den im Erdgeschoss und 67 Tiefga-
ragen-Stellpl�tzen zeigte Schmidt im
Rahmen der ertragsorientierten Wert-
ermittlung die Unterschiede zwischen
frei finanziertem und çffentlich gefçr-
dertem Wohnungsbau auf. „Das Ziel
der Klimaneutralit�t bis 2045 z�hlt zu
den marktrelevanten Rahmenbedin-
gungen. Die Festlegung der Mindest-
Energieeffizienzklassen f�hrt zum Sa-
nierungszwang. Neben den bereits
vorhandenen gesetzlichen Regelun-
gen sind weitere Gesetze auch f�r
den Bestand zu erwarten. �ffentlich
gefçrderter Wohnungsbau ist heute
schon rentabel und mit geringen Ver-
mietungsrisiken verbunden. Die Dar-
lehnshçhen und Tilgungsnachl�sse
werden f�r Investoren k�nftig noch
attraktiver“, lautete Schmidts Fazit.

Schiedsgutachten: eine T�tig-
keit f�r Sachverst�ndige

„Die Erstellung von Schiedsgutach-
ten kann f�r Grundst�cksbewerter
ein durchaus interessantes Ge-
sch�ftsfeld darstellen, das allerdings
spezifisches Know-how voraussetzt“,
erl�uterte Viktor-Hermann M�ller,
ç.b.u.v. Sachverst�ndiger f�r Grund-
st�cksbewertung. Zu unterscheiden
sei zwischen Schiedsgutachten und
Schiedsspruch. Beim Schiedsgutach-
ten werde gem�ß § 317 BGB die Leis-
tung durch einen Dritten bestimmt.
Dieser kl�re verbindlich die divergie-
renden Auffassungen der Vertrags-
parteien. Der Schiedsspruch erfolge
als Urteil im privaten Schiedsgerichts-
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verfahren gem�ß den §§ 1025 ff.
ZPO. Er entscheide, unter Ausschluss
der ordentlichen Gerichte, einen
Rechtsstreit zwischen den Parteien.
Gegen das Urteil des Schiedsrichters
sei i.d.R. keine Rechtsmittel mçglich.
Es gebe verschiedene Erscheinungs-
formen von Schiedsgutachten. Das
Tatsachengutachten diene beispiels-
weise der Beurteilung des Zustands ei-
nes Bauteils, der Fl�chenermittlung
sowie der Ursache und des Ausmaßes
eines Schadens. Das Sch�tzgutachten
drehe sich um die Ermittlung des Ver-
kehrswertes von Grundst�cken, die
Ermittlung der angemessenen Leis-
tungsverg�tung oder einer schadens-
bedingten Wertminderung. Das An-
passungsgutachten f�nde oftmals
Einsatz in Vertr�gen mit Leistungsvor-
behaltsklauseln wie bei Erbbauzins-
anpassungen oder Mietanpassungen.
Das rechtsfeststellende Gutachten be-
urteile neben den ermittelten Tatsa-
chen auch deren rechtliche Auswir-
kungen, beispielsweise im Hinblick
auf die Schadenverantwortlichkeit
oder die Haftungsquote. Im Rahmen
der Schiedsgutachterabrede kçnnten
die Parteien bereits im Grundvertrag
vereinbaren, mçglicherweise auftre-
tende Streitigkeiten durch ein Schieds-
gutachten verbindlich zu regeln. Die
Abrede enthalte u.a. Regelungen zu
den Verfahrensvoraussetzungen, dem
Verfahrensgang, der Anzahl und der
Qualifikation des bzw. der Schiedsgut-
achter, der Kostentragung und der
Entscheidungsgrundlage des Schieds-
gutachtens. Im Rahmen eines Schieds-
gutachtervertrags beauftragten die
Parteien des Grundvertrages als Auf-
traggeber den Schiedsgutachter als
Auftragnehmer mit der Erstellung des
Schiedsgutachtens. Als wesentliche
Regelungsinhalte nannte M�ller den
Zweck des Schiedsgutachtens, Ablauf
und Richtlinien des Verfahrens, die
Mitwirkungspflicht der Parteien, die
Honorarregelung oder auch die Haf-
tung des Gutachters. Das Honorar
kçnne frei als Pauschal-, Zeit- oder
wertabh�ngiges Honorar vereinbart
werden und liege durchschnittlich 15
bis 20 % �ber dem Satz eines Privat-
gutachtens. Als Orientierung kçnn-
ten die Honorarempfehlung institu-
tioneller Schiedsstellen, beispielsweise
der Geb�hrenrechner der deutschen
Institution f�r Schiedsgerichtsbarkeit
„DIS“, dienen. Die Auswahl des
Schiedsgutachters erfolge durch die

Parteien selbst oder auf den Vorschlag
eines Dritten wie der IHK hin. Eine
Verpflichtung zur Auftrags�bernahme
bestehe nicht. Erforderlich sei die neu-
trale, hçchstpersçnliche Durchf�hrung
durch einen Sachverst�ndigen. Der
Einsatz von Hilfs- und Drittkr�ften sei
mçglich, sofern der Vertrag das vor-
sehe. Die Ladung zum Ortstermin er-
folge an alle Beteiligten bzw. deren
Vertreter. Das f�r beide Parteien ver-
bindliche Ergebnis – die Beantwor-
tung der Schiedsfrage – solle f�r die
Parteien nachvollziehbar, akzeptabel
und praktisch umsetzbar sein. Eine
Entscheidung nach billigem Ermessen
m�sse die Abw�gungs�berlegungen
des Gutachters erkennen lassen. Es
seien die hierbei ber�cksichtigten Tat-
sachen und deren individuelle, an den
Interessen beider Parteien orientierte
W�rdigung darzulegen. Das Schieds-
gutachten sei den Parteien, f�r die es
mit dem Zugang Verbindlichkeit er-
lange, gleichzeitig zu �bermitteln.

Beim schiedsrichterlichen Verfahren
handle es sich um ein privates Ent-
scheidungsverfahren �ber zivilrecht-
liche Streitigkeiten unter Ausschluss
der staatlichen Gerichte, dessen
grundlegende Regelungen sich im
10. Buch der ZPO (§§ 1025–1066)
f�nden. Die Verfahrensregelungen
legten oftmals die Schiedsordnun-
gen von Schiedsinstitutionen oder
die Schiedsvereinbarung der Partei-
en fest. Die Anzahl der Schiedsrich-
ter vereinbarten die Parteien. Der
Schiedsrichtervertrag zwischen dem
Schiedsrichter und den Parteien re-
gle u.a. die Rechte und Pflichten des
Schiedsrichters, die Mitwirkungs-
pflicht der Parteien, das Honorar
und die Haftungsbegrenzung. Das
Schiedsgericht entscheide nach ma-
teriellem Recht in �bereinstimmung
mit den Bestimmungen des Vertra-
ges und unter Ber�cksichtigung von
Handelsbr�uchen. Die Entscheidung
sei zu begr�nden und in einem von
allen Schiedsrichtern zu unterschrei-
benden Schiedsspruch mit Angabe
von Ort und Tag zu dokumentieren
und den Parteien zuzustellen. Der
Schiedsspruch, der das Schiedsver-
fahren beende, wirke unter den Par-
teien wie ein rechtskr�ftiges Urteil
(§ 1055 ZPO). Er werde auf Antrag
durch das staatliche Gericht f�r voll-
streckbar erkl�rt, sofern keine Auf-
hebungsgr�nde vorl�gen bzw. gel-

tend gemacht w�rden. Aus dem
vollstreckbaren Schiedsspruch kçn-
ne dann die Zwangsvollstreckung
(§ 1060 ZPO) erfolgen.

Schadstoffe in Fertigh�usern
des Baualters 1965–1985 und
ihre Auswirkungen bei der
Immobilienbewertung

„In den 1960er- und 1970er-Jahren
waren Fertigh�user beliebt, typisch
waren Holzst�nderbauweise, Span-
platten und einfache D�mmung. Zu
den bekanntesten Herstellern z�hl-
ten OKAL, Streif oder auch Zenker.
Bei diesen H�usern besteht aufgrund
ihrer Bauweise die Gefahr der Schad-
stoffbelastung“, berichtete Horst
Schmid, ç.b.u.v. SV f�r Grund-
st�cksbewertung sowie Sch�den an
Geb�uden. Zu den hierf�r typischen
Schadstoffen z�hlten PCP, Lindan,
Formaldehyd, Asbest und Chlorani-
sole, aber auch biologische Schad-
stoffe wie Schimmel. Die Rolle des
Sachverst�ndigen l�ge im Erkennen,
Bewerten und Dokumentieren der
Schadstoffbelastungen. Schadstoffe
kçnnten eine relevante Werteinfluss-
grçße in Form von Sanierungskos-
ten, Marktg�ngigkeit und R�ckbau-
kosten darstellen.

Bei der Bewertung eines Fertighaus-
grundst�cks sei der Blick in spezi-
fische Auswertungen der Kaufpreis-
sammlungen durch die zust�ndigen
Gutachteraussch�sse hilfreich. So
habe der Gutachterausschuss f�r
die Westpfalz f�r Massivwohnh�u-
ser im Mittel einen Geb�udewert
von 158.520,00 E, f�r Fertigh�user
von 108.758,64 E festgestellt. Die
ImmoWertV 2021 sehe f�r Wohn-
geb�ude generell eine Gesamtnut-
zungsdauer (GND) von 80 Jahren
vor. Fertigh�user wiesen jedoch am
Markt typischerweise niedrigere Ge-
b�udewerte auf als Massivh�user.
„Ohne Korrektur w�rde die nor-
mierte GND zu einer systematischen
�berbewertung von Fertigh�usern
f�hren“, stellte Schmid fest. Es be-
d�rfe daher eines Abschlagsfaktors
zur marktkonformen Bewertung
von Fertigh�usern, der sich aus dem
Vergleich der Geb�udewerte (berei-
nigter Kaufpreis minus Bodenwert)
je Quadratmeter Wohn-/Nutzfl�che
entwickeln lasse. Als Berechnungs-

....................................................................................................WERTERMITTLUNG

12 5/2025 • Der Immobilienbewerter



grundlage ließen sich Kaufpreis-
sammlungen mit getrennten Daten-
s�tzen f�r Massiv- und Fertigh�user
heranziehen. Bei einem durchschnitt-
lichen Kaufpreis von 982,02 E/m2 bei
Massivh�usern und von 880,85 E/m2

bei Fertigh�usern betrage der Ab-
schlagsfaktor 0,897, was rd. 10,3 %
entspreche. Die Formulierung im
Gutachten kçnne dann lauten: „Da
f�r Fertigh�user gem�ß Marktanalyse
ein durchschnittlich um rund 10 %
geringerer Geb�udewert je Quadrat-
meter festzustellen ist, wird der Ge-
b�udezeitwert zur marktgerechten
Abbildung um einen Abschlagsfaktor
von 0,897 korrigiert.“

Modellkonformit�t und Daten-
quellen richtig angewandt
„Der Grundsatz der Modellkonfor-
mit�t ist ein wesentlicher Baustein der
ImmoWertV 2021. Trotz Einhaltung
aller formalen Voraussetzungen ist
dies jedoch keine Garantie f�r markt-
ad�quate Bewertungsergebnisse. Die
Qualit�t der von den Gutachteraus-
sch�ssen verçffentlichten Daten h�ngt
wesentlich von der Homogenit�t des
çrtlichen Grundst�cksmarkts und der
Auswahl bzw. Bearbeitung der Stich-
probe ab“, berichtete Prof. Thore Si-
mon, ç.b.u.v. Sachverst�ndiger f�r
Grundst�cksbewertung. Alle von Da-
tenanbietern, sei es von Gutachteraus-
sch�ssen oder privaten Unternehmen,
verçffentlichten Daten h�tten einen
Bezugszeitpunkt, dessen Kenntnis f�r
den Sachverst�ndigen essenziell f�r
die Beurteilung der Datenqualit�t sei.
§ 9 ImmoWertV 2021 qualifiziere
Kaufpreise und Daten als geeignet,
wenn sie den Grundst�cksmarkt
hinsichtlich Aktualit�t und Repr�senta-
tivit�t zutreffend widerspiegelten. Ab-
weichungen der allgemeinen Wertver-
h�ltnisse gelte es, durch Indexreihen,
Abweichungen hinsichtlich der ob-
jektspezifischen Grundst�cksmerkmale
(boG) durch Umrechnungskoeffizien-
ten, markt�bliche Zu- bzw. Abschl�ge
oder jeweils in anderer Weise zu be-
r�cksichtigen. Ungewçhnliche oder
persçnliche Verh�ltnisse m�ssten au-
ßer Acht bleiben. Im Gegensatz zu
den allgemeinen Grundst�cksmerk-
malen f�nden die boG in den Auswer-
tungen der Gutachteraussch�sse kei-
ne Ber�cksichtigung.

Um modellkonform bewerten zu kçn-
nen, bençtigten Sachverst�ndige eine

hinreichend genaue Beschreibung
der wertbeeinflussenden Grundst�cks-
merkmale der Vergleichsgrundst�cke
und der allgemeinen Wertverh�ltnis-
se zum Vertragszeitpunkt. Bei den
Bodenrichtwerten bed�rfe es einer
Darstellung der wertbeeinflussenden
Grundst�cksmerkmale des Boden-
richtwertgrundst�cks und bei den
sonstigen f�r die Wertermittlung er-
forderlichen Daten einer Modell-
beschreibung. Eine �nderung der all-
gemeinen Wertverh�ltnisse zwischen
dem Stichtag der Gutachterausschuss-
daten und dem Wertermittlungsstich-
tag sei bei der Wertermittlung erfor-
derlichenfalls durch eine angemessene
Anpassung der Daten zu ber�cksich-
tigen. Ziff. 9.(3).1 ImmoWertA emp-
fehle, im Hinblick auf die Wahl der
Quelle vorrangig die Daten des çrtlich
zust�ndigen Gutachterausschusses zu
verwenden. St�nden beim çrtlich zu-
st�ndigen Gutachterausschuss keine
geeigneten Daten zur Verf�gung,
kçnnten Daten von anderen Gutach-
teraussch�ssen und Stellen nach
§ 198 BauGB oder auch andere Quel-
len herangezogen werden. Falls die
Daten des Gutachterausschusses den
Grundst�cksmarkt nur unzureichend
oder falsch widerspiegeln sollten,
m�sse nach Alternativen gesucht wer-
den. Die Nutzung von Drittquellen sei
nach § 9 Abs. 3 ImmoWertV 2021
grunds�tzlich mçglich und aus sach-
verst�ndiger Sicht in vielen F�llen auch
erforderlich. Um den Anforderungen
der ImmoWertV 2021 zu entspre-
chen, h�tten die Sachverst�ndigen bei
der Verwendung anderer Quellen si-
cherzustellen, dass diese Daten unter
Ber�cksichtigung ihrer jeweiligen Her-
kunft innerhalb der jeweiligen Berech-
nungen modellkonform Anwendung
f�nden. Die Vorschriften des § 12
Abs. 5 ImmoWertV 2021 sowie die
Anlagen 1 bis 4 kçnnten in derartigen
F�llen dagegen grunds�tzlich ignoriert
werden. St�nden �berhaupt keine ge-
eigneten sonstigen f�r die Werter-
mittlung erforderlichen Daten zur
Verf�gung, kçnnten sie oder die ent-
sprechenden Werteinfl�sse als ultima
ratio auch sachverst�ndig gesch�tzt
werden. Die Grundlagen der Sch�t-
zung seien zu dokumentieren, die
Quelle der verwendeten Daten sei an-
zugeben.

Bei der Ermittlung der sonstigen f�r
die Wertermittlung erforderlichen

Daten greife der zust�ndige Gut-
achterausschuss zwingend auf die
Regelungen der ImmoWertV und
die Modellans�tze ihrer Anlagen zu-
r�ck. Zu den wesentlichen Proble-
men bei der Anwendung von re-
cherchierten Daten im Gutachten
z�hle der Zeitversatz zwischen dem
Stichtag bzw. Bezugszeitpunkt der
Daten und dem Wertermittlungs-
stichtag, der eine Anpassung an
den Wertermittlungsstichtag erfor-
dere. Am Beispiel des Jahresberichts
2022 des M�nchner Gutachter-
ausschusses, der im Juni 2023 ver-
çffentlicht worden sei und noch auf
der ImmoWertV 2010 basiert habe,
verdeutlichte Prof. Simon die Her-
ausforderungen f�r Sachverst�ndige.
Doch auch aktuellere Grundst�cks-
marktberichte wie beispielsweise der
Grundst�cksmarktbericht 2024 von
Potsdam bereiteten Probleme, da das
Datum der Beschlussfassung fehle,
abweichende Zeitr�ume bei Sachwert-
faktoren und Vergleichsfaktoren Be-
r�cksichtigung gefunden h�tten und
Liegenschaftszinss�tze, Sachwertfak-
toren und Vergleichsfaktoren unter-
schiedliche Stichtage f�r die Normie-
rung im Marktbericht aufwiesen. In
fast allen F�llen seien die Daten der
Marktberichte am Wertermittlungs-
stichtag veraltet und kçnnten nicht
ohne sachverst�ndige Korrektur �ber-
nommen werden.

Als eine Mçglichkeit zur Ber�cksich-
tigung des Zeitversatzes nannte Prof.
Simon den Wechsel auf eine alterna-
tive Quelle, die zeitn�here Informa-
tionen enthalte, die Anpassung der
vorliegenden Daten �ber einen Aus-
zug aus der Kaufpreissammlung
bis zum Wertermittlungsstichtag, die
Heranziehung von aktuellen Index-
reihen sowie von Datenbanken, die
R�ckschl�sse �ber das Preisniveau
erlaubten. Um die Modellkonfor-
mit�t wahren zu kçnnen, m�sse der
Stichtag der Datennormierung be-
kannt sein. Zur modellkonformen
Verwendung von Liegenschaftszins-
s�tzen und Sachwertfaktoren gelte
es, die zum Zeitpunkt ihrer Ableitung
g�ltigen sonstigen f�r die Wert-
ermittlung relevanten Daten sowie
die jeweils g�ltigen Bodenrichtwerte
heranzuziehen. Als Unterst�tzung f�r
die Praxis wies Prof. Simon auf ein
Excel-Tool der Internetseite www.
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simon-reinhold.de hin, mit dem sich
Anpassungen des Liegenschaftszins-
satzes berechnen ließen, sofern das
Preisniveau des Bewertungsobjekts
bekannt sei. „Es sollte nicht verges-
sen werden, dass die Findung des
wahrscheinlichsten Kaufpreises im
Mittelpunkt jeder Marktwertermitt-
lung steht. Unabh�ngig vom Modell“,
lautete das Fazit von Prof. Simon.

Sachverst�ndigenwesen im
europ�ischen Ausland – und
was wir daraus lernen kçnnen

„Der Begriff des Sachverst�ndigen ist
in �sterreich nicht gesch�tzt. Etwas
anderes gilt f�r allgemein beeidete
und gerichtlich zertifizierte Sach-
verst�ndige“, f�hrte Georg Flçdl, all-
gemein beeidigter und gerichtlich
zertifizierter Sachverst�ndiger aus
Wien, aus. F�r sie bestehe die Ver-
pflichtung zur Unabh�ngigkeit, Ob-
jektivit�t und Unparteilichkeit sowie
zur st�ndigen Weiterbildung. Die ge-
setzlichen Grundlagen zur Verkehrs-
wertermittlung erg�ben sich aus dem
Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG)
und der �NORM B 1802 – 1 bis 3,
ein in �sterreich g�ltiger Standard,
der von Austrian Standards heraus-
gegeben werde. Zu den Werter-
mittlungsverfahren z�hlten das Ver-
gleichswert-, das Sachwert- und das
Ertragswertverfahren und unter Um-
st�nden mehrere Wertermittlungs-
verfahren. Hinzu k�men in der Praxis
die Discounted-Cash-Flow-Methode,
die Residualwertmethode, das verein-
fachte Ertragswertverfahren, das Li-
quidationswertverfahren, die Zoning-
Methode und die Faktorenmethode.
Zu ber�cksichtigen seien die Markt-
verh�ltnisse sowie Rechte und Las-
ten. Der Verkehrswert sei gem�ß § 2
Abs. 2 LBG der Preis, der bei einer
Ver�ußerung der Sache �blicherwei-
se im redlichen Gesch�ftsverkehr f�r
sie erzielt werden kçnne. Die beson-
dere Vorliebe und andere ideelle
Wertzumessungen einzelner Per-
sonen h�tten bei der Ermittlung des
Verkehrswertes außer Betracht zu
bleiben (§ 2 Abs. 3 LBG). Nach § 7
Grundbuchgesetz (GBG) sei das
Grundbuch in �sterreich çffentlich
und kçnne von jedem eingesehen
werden. �ber die Plattform IMMO-
mapping von IMMOunited (https://
www.immounited.com/produkte/im-

momapping/Vergleichstransaktionen),
die s�mtliche, im çsterreichischen
Grundbuch eingetragenen Immobi-
lien-Kaufvertr�ge in �sterreich aus-
werte und geografisch darstelle,
ließen sich die Immobilienpreise in
�sterreich oder in einzelnen Regio-
nen analysieren.

Die Situation des Gutachterwesens
in den Niederlanden erl�uterte Tris-
tan Bons, Deputy Director Vast-
goed Nederland. „Gutachter wer-
den in das Niederl�ndische Register
f�r Immobilienbewerter (NRVT) ein-
getragen, in dessen Rahmen die
Qualit�t des Berufszugangs und der
registrierten Bewerter �berpr�ft, die
Bewertungsstandards festgelegt und
Bildungsinstitute bewertet und ak-
kreditiert werden“, f�hrte Bons aus.
Es verf�ge �ber eine eigene Diszi-
plinarordnung. Zur Qualit�tsverbes-
serung seien in den vergangenen
Jahren die beruflichen und schu-
lischen Mindestanforderungen ange-
hoben worden.

Neues aus der steuerlichen
Wertermittlung

„Nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG kçn-
nen anstelle der Absetzungen nach
§ 7 Abs. 4 Satz 1 EStG die der tat-
s�chlichen Nutzungsdauer eines Ge-
b�udes entsprechende Abschreibung
f�r Alter (AfA) vorgenommen wer-
den. Nutzungsdauer in diesem Sinne
ist der Zeitraum, in dem ein Ge-
b�ude voraussichtlich seiner Zweck-
bestimmung entsprechend genutzt
werden kann“, startete Diplom-Fi-
nanzwirt Michael Roscher in das
Thema des Nachweises einer k�rze-
ren Nutzungsdauer. Zur Darlegung
der verk�rzten tats�chlichen Nut-
zungsdauer eines zur Erzielung von
Eink�nften genutzten Geb�udes kçn-
ne sich der Steuerpflichtige jeder
Darlegungsmethode bedienen, die
im Einzelfall zur F�hrung des erfor-
derlichen Nachweises geeignet er-
scheine. Die Darlegungen des Steuer-
pflichtigen m�ssten Aufschluss �ber
die maßgeblichen Determinanten ge-
ben, welche die Nutzungsdauer im
Einzelfall beeinflussten. Anzugeben
sei zudem der Zeitraum, in dem das
maßgebliche Geb�ude, auf der Basis
der angef�hrten Determinanten, vor-
aussichtlich seiner Zweckbestimmung

entsprechend genutzt werden kçnne.
Das Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums (BMF) vom 22.2.2023 umfas-
se die maßgeblichen Kriterien und
Nachweiserfordernisse f�r die Sch�t-
zung einer k�rzeren Nutzungsdauer
von Geb�uden. Relevante Einfluss-
faktoren seien technischer Verschleiß,
wirtschaftliche Entwertung und recht-
liche Gegebenheiten, welche die Nut-
zungsdauer eines Gegenstands be-
grenzen kçnnten. Auszugehen sei
regelm�ßig von der technischen Nut-
zungsdauer. Falle die wirtschaftliche
Nutzungsdauer ausnahmsweise k�r-
zer als die technische Nutzungsdauer
aus, kçnne sich der Steuerpflichtige
hierauf berufen. F�r bestimmte be-
trieblich genutzte Geb�ude kçnne
sich jeweils in Abh�ngigkeit von der
Bauart, der Bauweise und der Nut-
zung aus den amtlichen AfA-Tabellen
eine k�rzere Nutzungsdauer als nach
den typisierten festen AfA-S�tzen er-
geben. Ausgangspunkt f�r die Beur-
teilung des technischen Verschleißes
bzw. der technischen Nutzungsdauer
sei die Nutzungsdauer der Tragstruk-
tur des Bauwerks. Eine mit wirtschaft-
licher Entwertung begr�ndete k�rzere
tats�chliche Nutzungsdauer kçnne
der AfA nur zugrunde gelegt werden,
wenn das Geb�ude vor Ablauf der
technischen Nutzungsdauer objektiv
wirtschaftlich verbraucht, die Mçg-
lichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen
Nutzung oder Verwertung endg�ltig
entfallen sei. Der Nachweis einer
k�rzeren Nutzungsdauer erfordere
die Vorlage eines Gutachtens, erstellt
durch einen çffentlich bestellten
und vereidigten Sachverst�ndigen f�r
Grundst�cksbewertung oder von Per-
sonen, die von einer nach DIN EN
ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als
Sachverst�ndige oder Gutachter f�r
Grundst�cksbewertung nach entspre-
chender Norm zertifiziert worden sei-
en. Der Gutachtenzweck m�sse sich
ausdr�cklich auf den Nachweis einer
k�rzeren tats�chlichen Nutzungsdau-
er richten und zwingend die maßgeb-
lichen Determinanten ber�cksichti-
gen. Hierbei sei auch eine mçgliche
Nachfolgenutzung des Geb�udes und
deren Auswirkung auf die Nutzungs-
dauer einzubeziehen. Im Rahmen des
Nachweises gelte es, den Zustand des
Geb�udes in seinen die Nutzungsdau-
er bestimmenden Elementen dar-
zustellen und begr�ndet darzulegen,
weshalb am Ende der geltend ge-
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machten k�rzeren Nutzungsdauer vo-
raussichtlich keine wirtschaftlich sinn-
volle Nachfolgenutzung mehr mçglich
und kein Restwert mehr vorhanden
sei. Ein Bausubstanzgutachten kçnne
dagegen nicht gefordert werden.
Die bloße �bernahme einer Restnut-
zungsdauer aus einem Verkehrswert-
gutachten eigne sich nicht als Nach-
weis einer k�rzeren tats�chlichen
Nutzungsdauer.

Der Bundesfinanzhof habe in seinem
Urteil vom 23.1.2024 (IX R 14/23)
festgestellt, dass die sachverst�ndige
Ermittlung der Restnutzungsdauer
gem. § 4 Abs. 3 ImmoWertV eine
gutachterlich anerkannte Sch�tzungs-
methode darstelle, die ohne eine ge-
setzliche Anordnung wie die Sch�t-
zung der k�rzeren Nutzungsdauer
gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG f�r steu-
errechtliche Sch�tzungen nicht aus-
geschlossen werden kçnne. F�r die
Gutachtenerstellung sei daher die
sachverst�ndige Begutachtung bzw.
W�rdigung der tats�chlichen individu-
ellen Gegebenheiten des Wertermitt-
lungsobjekts i.S.d. § 4 Abs. 3 Immo-
WertV relevant. Die Reaktion von
Finanzverwaltung und Gesetzgeber
bleibe abzuwarten. Als formale An-
forderung an ein Gutachten zum
Nachweis einer k�rzeren Nutzungs-
dauer habe der Verfasser seine Sach-
kunde f�r die Bewertung von bebau-
ten und unbebauten Grundst�cken
durch eine çffentliche Bestellung oder
Zertifizierung nachzuweisen. Das Ob-
jekt sei durch den Gutachter, der das
Gutachten erstelle, persçnlich vor Ort
zu besichtigen. Der Stichtag der Ob-
jektbesichtigung und die Beantragung
der k�rzeren Nutzungsdauer sollten in
einem engen zeitlichen Zusammen-
hang erfolgen. Das Gutachten sei
durch den Gutachter eigenst�ndig zu
verfassen und zu unterschreiben, der
Zweck des Gutachtens und der Auf-
traggeber im Gutachten anzugeben
und das Gutachten einschließlich aller
Anlagen vollst�ndig einzureichen. Im
Hinblick auf den Inhalt m�sse das
Gutachten hinreichenden Aufschluss
�ber die maßgeblichen Determinan-
ten f�r eine k�rzere tats�chliche Nut-
zungsdauer geben. Gefordert werde
eine nachvollziehbare Darlegung der
rechtlichen Gegebenheiten mit Aus-
wirkung auf die Nutzungsdauer des
Geb�udes sowie eine nachvollzieh-

bare umfassende Objekt- bzw. Bau-
beschreibung. Von Bedeutung sei die
Darstellung der Wohn- und Nutzfl�-
che, der Raumaufteilung und der
Nutzungsverh�ltnisse, des Instandhal-
tungs- und Modernisierungszustands
sowie etwaiger Bausch�den oder
-m�ngel. Stelle das Gutachten auf
den technischen Verschleiß der Trag-
struktur zum Nachweis der k�rzeren
Restnutzungsdauer ab, sei die Beein-
tr�chtigung der Nutzungsf�higkeit
des gesamten Geb�udes nachvoll-
ziehbar sachverst�ndig zu begr�nden.
Stelle der Nachweis auf die wirt-
schaftliche Entwertung ab, gelte es,
die sachverst�ndige Begutachtung der
individuellen Gegebenheiten des Ob-
jekts darzustellen, bei erfolgten Mo-
dernisierungen die angesetzten Mo-
dernisierungspunkte nachvollziehbar
herzuleiten und zu begr�nden sowie
darzulegen, ab welchem Zeitpunkt
das Objekt nicht mehr rentabel ge-
nutzt werden kçnne. Zudem sei zu
begr�nden, warum die Mçglichkeit
einer wirtschaftlich sinnvollen, auch
anderweitigen Nutzung oder Verwer-
tung endg�ltig entfallen sei. Ab-
schließend sei eine Plausibilit�tspr�-
fung sinnvoll.

Der zweite Themenkomplex des Re-
ferenten drehte sich um den Nach-
weis des niedrigeren gemeinen
Werts bei der Grundsteuerwertfest-
stellung. Der BFH habe in zwei Be-
schl�ssen vom 27.5.2024 (II B
78/23, II B 79/23) festgestellt, dass
bei der Grundsteuerwertfeststellung
im Einzelfall der Nachweis eines
niedrigeren (gemeinen) Werts erfol-
gen kçnne. Dies setze voraus, dass
der Wert der wirtschaftlichen Ein-
heit den festgestellten Grundsteuer-
wert derart unterschreite, dass sich
der festgestellte Wert als erheblich
�ber das normale Maß hinaus-
gehend erweise (�bermaßverbot).
Nach st�ndiger hçchstrichterlicher
Rechtsprechung setze dies voraus,
dass der festgestellte Grundsteuer-
wert den nachgewiesenen niedrige-
ren gemeinen Wert um 40 % oder
mehr �bersteige oder, anders aus-
gedr�ckt, der gemeine Wert weniger
als 28,571 % des Grundsteuerwerts
betrage. Der Verh�ltnism�ßigkeits-
grundsatz und das bei der Besteue-
rung zu beachtende �bermaßverbot
lasse sich generell nur dann ge-

w�hrleisten, wenn sich das Gesetz
auf der Bewertungsebene am gemei-
nen Wert als dem maßgeblichen
Bewertungsziel orientiere und den
Sollertrag mittels einer verkehrswert-
orientierten Bemessungsgrundlage be-
stimme. Diese Regelung sei im Rah-
men des Jahressteuergesetzes 2024
vom 2.12.2024 mit der Neufassung
von § 220 BewG in die steuerlichen
Bewertungsvorschriften aufgenom-
men worden. Als weiterer Nachweis
des niedrigeren gemeinen Werts kçn-
ne ein im gewçhnlichen Gesch�ftsver-
kehr innerhalb eines Jahres vor oder
nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt
zustande gekommener Kaufpreis �ber
die zu bewertende wirtschaftliche Ein-
heit dienen, wenn die maßgeblichen
Verh�ltnisse hierf�r gegen�ber den
Verh�ltnissen am Hauptfeststellungs-
zeitpunkt unver�ndert seien. Nut-
zungsrechte und weitere grundst�cks-
bezogene Rechte und Belastungen
seien bei der Ermittlung des niedrige-
ren gemeinen Werts nur zu ber�ck-
sichtigen, soweit sie nach Inhalt und
Entstehung mit der Beschaffenheit der
wirtschaftlichen Einheit zusammen-
hingen. Dabei treffe den Steuerpflich-
tigen die Nachweislast, nicht die bloße
Darlegungslast. Als Nachweis des
niedrigeren gemeinen Werts kçnne
ein Gutachten vom zust�ndigen Gut-
achterausschuss, von çffentlich be-
stellten und vereidigten Sachverst�ndi-
gen f�r Grundst�cksbewertung oder
von Personen, die von einer nach DIN
EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle
als Sachverst�ndige f�r die Wert-
ermittlung von Grundst�cken nach
entsprechender Norm zertifiziert wor-
den seien, dienen. Es gelte, grunds�tz-
lich alle wertbeeinflussenden Grund-
st�cksmerkmale i.S.d. § 2 Abs. 3
ImmoWertV zu ber�cksichtigen, so-
weit sich aus dem Bewertungsgesetz
keine abweichenden Maßgaben erg�-
ben. Nutzungsrechte und weitere
grundst�cksbezogene Rechte und Be-
lastungen seien bei der Ermittlung des
niedrigeren gemeinen Werts nur zu
ber�cksichtigen, soweit sie nach Inhalt
und Entstehung mit der Beschaffen-
heit der wirtschaftlichen Einheit zu-
sammenhingen. Bodensch�tze und
Betriebsvorrichtungen im Sinne des
§ 243 Abs. 2 BewG seien nicht ein-
zubeziehen. Zu beachten seien zudem
die jeweiligen landesrechtlichen Rege-
lungen, insbesondere bei Abweichun-
gen vom Bundesmodell.
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Urheberrecht f�r Sachver-
st�ndige

„Unter Urheberrecht versteht man das
geistige Eigentum einer Person bezo-
gen auf von ihr hergestellte Werke,
sofern diese Werke ‚persçnliche geisti-
ge Schçpfungen‘ gem�ß § 2 Abs. 2
Urheberrechtsgesetz (UrhG) darstel-
len“, erl�uterte der Vors. Richter am
Landgericht Dortmund a.D. Prof. J�r-
gen Ulrich. Insoweit komme es nicht
auf eine besondere Werkhçhe, also
ein erreichtes Niveau des geschaffe-
nen Produkts, an. Die Leistung m�sse
nur individuell genug erscheinen, um
sich vom Allt�glichen, Landl�ufigen,
�blicherweise Hervorgebrachten abzu-
heben. Einer Leistung, die jedermann
mit fachdurchschnittlichen F�higkeiten
ebenso zustande bringen kçnne, fehle
die f�r die Einordnung als Werk im
Sinne des UrhG erforderliche Indivi-
dualit�t. Im Hinblick auf die Gutach-
ten von Sachverst�ndigen als urheber-
rechtlich gesch�tzte Werke urteile die
Rechtsprechung unterschiedlich. Ur-
heberrecht an einem Werk entstehe
nicht bereits durch die Aufnahme des
Zusatzes: „Hier besteht Urheberrecht“
oder durch den Einsatz des Copyright-
Zeichens „#“. Die Darlegungs- und
Beweislast daf�r, dass das gutachterli-
che Schriftwerk die f�r das Auslçsen
von Urheberrecht erforderliche Schçp-
fungshçhe erreiche, trage der sich auf
das Urheberrecht Berufende. Der Ur-
heber habe nach § 12 Abs. 1 UrhG
das Recht, zu bestimmen, ob und wie
sein Werk zu verçffentlichen sei. Ge-
nieße ein Gutachten ausnahmsweise
Urheberrechtsschutz, sei zu beachten,
dass § 12 UrhG den Rechteinhaber
nur vor der urheberrechtswidrigen
Verwendung sch�tze. Diese Norm ge-
be mithin kein Instrument an die
Hand, Dritten die Wiedergabe derjeni-
gen Tatsachen zu untersagen, auf de-
nen dieses Gutachten beruhe. Des-
halb seien die den wissenschaftlichen
Gutachten zugrunde liegenden wis-
senschaftlichen Entdeckungen, Daten,
Lehren und Theorien in ihrem Kern

nicht schutzw�rdig. Das Urheberrecht
verbiete ferner nicht, sich mit der
fachlichen Einsch�tzung kritisch aus-
einanderzusetzen, die ein Sachver-
st�ndiger in seinem urheberrechtlich
gesch�tzten Werk abliefere. F�r Fotos
gelte eine Besonderheit. Ein Foto sei
als urheberrechtlich gesch�tzt zu qua-
lifizieren, wenn es das Ergebnis der
eigenen geistigen Schçpfung des Fo-
tografen bzw. des dieses Foto Ver-
anlassenden ist, der damit zu seinem
Urheber werde. Ein besonderes Maß
an Originalit�t der Darstellung auf die-
sem Foto sei nicht erforderlich. § 53
Abs. 1 S. 1 UrhG gestatte dem Gut-
achter nicht, fremde urheberrechtlich
gesch�tzte Werke zu vervielf�ltigen
und diese Kopien ohne Weiteres zu
verwerten. Allerdings ermçgliche § 51
UrhG das Zitieren, sofern der Umfang
durch den besonderen Zweck ge-
rechtfertigt sei. In Fachb�chern und
Fachaufs�tzen verçffentlichte aufwen-
dige Zeichnungen und aufwendige
Skizzen unterl�gen i.d.R. gem�ß § 2
Abs. 1 Nr. 7 UrhG dem Urhe-
berrechtsschutz. Es sei gestattet, urhe-
berrechtlich gesch�tzte Geb�ude von
der der Allgemeinheit zug�nglichen
Straße aus zu fotografieren und diese
Fotos auch gewerblich zu nutzen. Die-
se „Panoramafreiheit“ umfasse jedoch
nicht den Blick mittels Drohnenauf-
nahmen aus der Luft. Die Verletzung
des Urheberrechts kçnne als Lizenz-
schaden gem�ß § 97 Abs. 2 UrhG
einen Schadensersatzanspruch be-
gr�nden. Landkarten und Stadtpl�ne
seien im Regelfall ebenso wie im Inter-
net zug�ngliche Geoinformations-
daten urheberrechtlich gesch�tzt. F�r
die rechtswidrige Nutzung einer ein-
zelnen Stadtplankachel kçnne bis zu
1.200 E Schadensersatz verlangt wer-
den. F�r Anwender in Nordrhein-
Westfalen komme TIM-Online (www.
tim-online.nrw.de) in Betracht, da das
Land f�r dieses çffentlich-rechtliche
Angebot eine unbeschr�nkte Lizenz
zur Verf�gung stelle. Der Dienst stelle
Karten- und Luftbildmaterial sowie di-
gitale Hçhen- und Landschaftsmodelle

zur Verf�gung. DIN-Normen kçnnten
als private Normwerke Urheberrechts-
schutz genießen, sofern sie den An-
forderungen des § 2 Abs. 2 UrhG
gen�gten, also einen technisch kom-
plexen Sachverhalt sprachlich darstell-
ten.

Einschr�nkungen erfahre das Urhe-
berrecht in gerichtlichen Prozessen.
Die Vervielf�ltigung eines urheber-
rechtlich gesch�tzten Werkes sei da-
bei zul�ssig, da sie auf einige wenige
St�cke f�r das Gericht und die Pro-
zessbevollm�chtigten beschr�nkt blei-
be. Die Verbreitung des Werkes er-
fasse auch mit Sachverst�ndigen und
etwaigen Zuhçrern in der m�ndlichen
Verhandlung einen kaum grçßeren
Personenkreis. �berschreitungen der
f�r die Verwendung im Rechtsstreit
erforderlichen Zahl von Vervielf�lti-
gungsst�cken oder eine Verbreitung
�ber den genannten Personenkreis
hinaus sei durch § 45 UrhG dagegen
nicht mehr gedeckt. Der gerichtlich
hinzugezogene Sachverst�ndige sei
von der Beachtung fremden Urheber-
rechts befreit. Im Umfang der Erledi-
gung der ihm erteilten Aufgabe d�rfe
er urheberrechtlich gesch�tzte Werke
ohne das Erfordernis der vorherigen
Einholung der Einwilligung des Be-
rechtigten verwerten. F�r diese Ver-
wendung brauche der gerichtliche
Sachverst�ndige keine Lizenzgeb�h-
ren aufzuwenden, sodass von ihm
dennoch bezahlte Geb�hren nicht zu
verg�ten seien. Er habe bei seinem
Eingriff in ansonsten gesch�tztes Ur-
heberrecht schonend und zeitlich be-
schr�nkt vorzugehen sowie zus�tzlich
die Quelle zu nennen. Ob ein zur
Vorbereitung oder w�hrend des Ge-
richtsverfahrens privat eingeschalteter
Sachverst�ndiger dieselben Befugnis-
se habe, sei streitig.

In einer Abschlussrunde, moderiert
von Andreas Jardin, ç.b.u.v. Sach-
verst�ndiger f�r Grundst�cksbewer-
tung, ließen die Referenten die ange-
sprochenen Themen Revue passieren
und stellten sich den Fragen der Teil-
nehmer.
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Gabriele Bobka

Immobilienmarktbericht Frankfurt
am Main 2025
Der Gutachterausschuss f�r Immobilienwerte der Stadt Frankfurt am Main stellt im Betrachtungszeitraum
2024 wieder eine positivere Entwicklung auf dem Frankfurter Immobilienmarkt fest. Die erhoffte Verhin-
derung mehrerer Modellbr�che im Sachwertverfahren schlug fehl, da die seitens der Politik angek�ndig-
ten neuen Normalherstellungskosten (NHK) „2020“ noch ausstehen. Aufgrund des Auslaufens der in der
ImmoWertV vorgesehenen �bergangsfrist Ende Dezember 2024 sieht sich der Gutachterausschuss genç-
tigt, f�r die Kauff�lle des Jahres 2025 die Gesamtnutzungsdauer der ImmoWertV 2021 sowie die entspre-
chend abgeleiteten Restnutzungsdauern f�r die Datenauswertung zu verwenden. „Die Konsequenz ist:
Der Grundgedanke, Modellbr�che zu reduzieren, ist damit ins Leere gelaufen“, bringt es Christine Hel-
bach, Vorsitzende des Frankfurter Gutachterausschusses, in ihrem Vorwort auf den Punkt. Im vorliegen-
den Immobilienmarktbericht wurden die sonstigen f�r die Wertermittlung erforderlichen Daten f�r
Wohngeb�ude dagegen noch mit der „alten“ Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren ausgewertet. F�r
Sachverst�ndige gilt es daher, bei Ausz�gen aus den Kaufpreissammlungen f�r Wohnobjekte mit Daten
aus den Jahren 2024 und 2025 diese Modell�nderung zu beachten.

Der Immobilienmarkt im
Jahr 2024

Der Frankfurter Immobilienmarkt
scheint das Tal der Tr�nen durch-
schritten zu haben. 2024 stiegen die
Transaktionszahlen im Vergleich zum
Vorjahr um rund 23,3 %, der Geld-
umsatz um rd. 19,1 %. Umsatz-
starke Großtransaktionen (Verk�ufe
�ber 10,0 Mio. E) legten 2024 im
Vergleich zu 2023 sogar um rund
80 % zu (2024: 38 Transaktionen,
2023: 21 Transaktionen). Der Um-
satz dieser hochpreisigen Transaktio-
nen fiel mit rund 1,5 Mrd. E aller-
dings nur rund 12 % hçher aus als
2023 (1,3 Mrd. E Umsatz). 2024
wurden nur drei Transaktionen mit
einem Kaufpreis �ber 100 Mio. E be-
urkundet (2022: 2 Transaktionen).
Die Großtransaktionen nahmen da-
her nur einen Anteil von rund 38 %
am Gesamtumsatz ein (2023 rund
40 %, 2022 rund 47 %).

Vertr�ge �ber Wohnungseigentum
bildeten den Schwerpunkt der in
Frankfurt verkauften Immobilien-
typen. Die Zahl der Wohnungen im
Erstverkauf legte dabei um 50 % zu,
der Weiterverkauf stieg dagegen nur
um 20 %. Weiterhin gefragt sind rei-
ne Mehrfamilienh�user, deren Ver-
kaufszahlen sich um knapp 25 % er-
hçhten, w�hrend sich der Umsatz
um fast 75 % steigerte. In den

Rohertragsfaktoren spiegelt sich das
noch nicht wider. Der Gutachteraus-
schuss vermutet jedoch, dass Erwer-
ber darauf spekulieren, dass das Land
Hessen die seit dem 28.4.2022 gel-
tende Umwandlungsgenehmigungs-
und Gebietsbestimmungsverordnung
nicht verl�ngert und solche Geb�ude
in naher Zukunft wieder ohne Ein-
schr�nkungen nach WEG geteilt wer-
den kçnnen. Ob sich der Trend eines
erholten Immobilienmarktes im lau-
fenden Jahr fortsetzt, m�ssen die
Zahlen zeigen. Im 1. Quartal 2025
stieg die Anzahl der Transaktionen
bei bebauten Grundst�cken gegen-
�ber dem Vorjahresquartal um rd.
10 %, der Geldumsatz legte um rd.
16 % zu.

Das Sorgenkind auf dem Frankfurter
Immobilienmarkt bleibt der Woh-
nungsneubau. Laut Bundesinstitut f�r
Bau-, Stadt- und Raumforschung be-
nçtigt Frankfurt j�hrlich rd. 4.000
Neubauwohnungen. Der Blick auf die
in den vergangenen beiden Jahren
verkauften Wohnbaugrundst�cke –
33 ha im Jahr 2023 und 24 ha im
Jahr 2024 – zeigt, dass diese Zahl
wohl deutlich verfehlt werden d�rfte.
Eine durchschnittliche WGFZ von 2
sowie 100 m2 BGF pro Wohnung un-
terstellt, kçnnten rd. 1.140 Wohnun-
gen errichtet werden. Viele Investoren
haben nach Einsch�tzung des Gutach-
terausschusses bis Mitte 2022 Fl�chen

zu Preisen erworben, die aktuell bei
einem Verkauf nicht mehr erzielbar
sind, sodass diese Fl�chen im Bestand
gehalten werden und nur in Einzel-
f�llen zum Verkauf kommen. Da die
weiteren Rahmenbedingungen wie
Baukosten und Verkaufspreise nicht
mehr dem Niveau von 2022 entspre-
chen, werden diese Fl�chen nur mit-
tel- bis langfristig bebaut werden.

Der Anstieg der Zwangsversteigerun-
gen setzte sich 2024 nicht fort. Mit
41 registrierten Zwangsversteigerun-
gen sank deren Zahl gegen�ber
dem Vorjahr um rund 16 %. Im Seg-
ment „bebaute Grundst�cke“ beweg-
te sich die Zahl der Zwangsversteige-
rungen mit acht Objekten auf dem
Niveau des Vorjahres. Es handelte sich
dabei sowohl um Einfamilienh�user
als auch um Mehrfamilienh�user mit
reiner Wohnnutzung und gemischter
Nutzung. Mit 17 zwangsversteigerten
Eigentumswohnungen lag die Zahl
der Zwangsversteigerungen in diesem
Segment rund ein Viertel niedriger als
im Vorjahr (2023: 23).

Die Zahl der verkauften Gewer-
beobjekte (ohne B�ro und Handel)
verdreifachte sich im Jahr 2024, al-
lerdings stieg der Umsatz nur um
rund 60 %. Im 1. Quartal 2025
wurden rund 30 % weniger Ver-
k�ufe bebauter Gewerbeimmobilien
beurkundet als im Vorjahreszeit-
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REZENSION

Kleiber, Wolfgang

& Marktwertermittlung
nach ImmoWertV

10. Auflage, 2025, Reguvis Fachme-
dien GmbH, ISBN (Print): 978-8462-
1606-4

Mit 2448 Seiten bietet das bereits in
der 10. Auflage erschienene Werk
„Marktwertermittlung nach Immo-
WertV“ von Prof. Wolfgang Kleiber
jedem Wertermittler umfassendes
und fundiertes Wissen. Das Buch ist
nicht als Leitfaden f�r das schnelle
Querlesen konzipiert, l�dt jedoch in
jeder Phase des beruflichen Kontex-
tes der Marktwertermittlung zur
vertieften Auseinandersetzung mit
der immer komplexer werdenden
Materie ein. Dem Verordnungstext
folgen Vorbemerkungen zur Immo-
WertV sowie anschließend Erl�ute-
rungen zu ihren einzelnen Paragra-
fen. Die 9. Auflage orientierte sich
zwar bereits an der ImmoWertV
2021, konnte aber noch nicht auf
die erst sp�ter verçffentlichte Immo-
WertA eingehen. Hinweise auf die
ImmoWertA finden sich vor allem in
den Ausf�hrungen zu den §§ 49 bis
52 mit der Aufnahme der dort zur
Verf�gung gestellten Beispielrechnun-
gen. Die Erl�uterungen im Hinblick
auf die BelWertV und die steuerlichen
Bewertungen wurden umfassend an
die relevanten Neuregelungen ange-
passt.

Trotz des geringen zeitlichen Abstan-
des zur Vorg�ngerausgabe lohnt sich
eine Neuanschaffung auch f�r treue
Stammleser, da eine Auswahl zahl-
reicher �nderungen und Erg�nzun-
gen vorgestellt werden. Ablaufsche-
mata und Grafiken visualisieren die
komplexen Ausf�hrungen und er-
leichtern das Verst�ndnis. Eine um-
fassende �berarbeitung mit neuer
Struktur und deutlichen Erweiterun-
gen weisen insbesondere die Aus-
f�hrungen zu den Erbbaurechten
auf. Knapp 50 % der Tabellen und
Grafiken weisen eine auf das Er-
scheinungsjahr der Grundst�cks-

marktberichte 2024 aktualisierte Da-
tenbasis auf. Zu beachten ist dabei,
dass es sich auch bei der Pr�sentati-
on als 2024 um den Betrachtungs-
zeitraum 2023 handelt. Eine fragli-
che Aussagekraft weisen Tabellen
mit Vergleichen von Landkreisen,
verschieden großen St�dten und un-
terschiedlichen Betrachtungszeitr�u-
men (S. 1262 bis 1271, 1292 bis
1297, 1302 bis 1304, 1396). Die in-
teressanten Betriebskosten f�r B�ro-
geb�ude stammen noch aus einem
zehn Jahre alten JLL-OSCAR, der seit
2021 unter dem Namen NEO firmiert
und j�hrlich von JLL verçffentlicht
wird. �hnliches gilt auch f�r die re-
duzierte Aufnahme aktueller Recht-
sprechung und den R�ckgriff auf ein
meist �lteres Schrifttum bzw. im Fall
der Periodika auf nur eine Fachzeit-
schrift. Zu begr�ßen im Hinblick auf
die Lesefreundlichkeit ist die etwas
grçßere Schriftgrçße in den Tabel-
len. Die immer wieder auftauchen-
den Trennungsstriche innerhalb ein-
zelner Wçrter sowie die Dopplung
von Textstellen und Grafiken hindern
den Lesefluss und sollten k�nftig in-
nerhalb des Korrekturprozesses eli-
miniert werden.

Erweiternd geht Kleiber in § 1 Immo-
WertV bei der Grundsteuer auf das
Bundesmodell und die Modelle der
L�nder ein, die von der �ffnungsklau-
sel Gebrauch gemacht und eigene
Modelle entwickelt haben. Im Kapitel
zum Nachweis des niedrigeren Steu-
erwerts weist der Autor auf das neue
Urteil des BFH hin, das dem Steuer-
zahler im Rahmen einer �ffnungs-
klausel ermçglicht, einen niedrigeren
gemeinen Wert nachzuweisen, wenn
der nach dem BewG ermittelte Wert
deutlich (40 %) vom Verkehrswert
abweicht. Sprachlich sollte dieser Ab-
schnitt (Rn. 24) �berarbeitet werden,
da er f�r inhaltliche Verwirrung sorgt.
Interessant ist der Hinweis auf ein Ur-
teil des Finanzgerichts Berlin-Branden-
burg von 2024 zur Notwendigkeit
der Individualisierbarkeit von Ver-
gleichsgrundst�cken bei Anwendung
des Vergleichswertverfahrens. In sp�-

teren Ausf�hrungen (Kapitel 2.6.4.3)
greift das Werk dieses Thema er-
neut auf, zitiert dann allerdings um-
fassend �ltere Rechtsprechung, die
genau entgegengesetzt urteilte. Aus-
f�hrlicher geht das Werk auch auf die
Risiken beim Erwerb eines Miteigen-
tumsanteils an einem Grundst�ck ein
und stellt fest, dass der Verkehrswert
von Miteigentumsanteilen gegen�ber
dem prozentualen Anteil am Gesamt-
eigentum mit einem deutlich gerin-
geren Wertanteil am Verkehrswert
verbunden ist. Das sehen die Finanz-
gerichte allerdings nicht immer so.
Klarer zu differenzieren w�ren die
Rechtsgrundlagen nach BGB bzw.
WEG im Zusammenhang mit dem
Wohnungseigentum als besondere
Form des Miteigentums nach Bruch-
teilen an einem Grundst�ck. Zwar
steht, da �ber den gemeinschaftli-
chen Gegenstand im Ganzen nur ge-
meinschaftlich verf�gt werden kann,
jedem Teilhaber das Recht zu, die
Aufhebung der Gemeinschaft nach
§ 749 Abs. 1 BGB zu verlangen. Spe-
ziell f�r das Wohnungseigentum be-
stimmt jedoch § 11 Abs. 1 und 2
WEG zur Aufhebung der Gemein-
schaft, dass kein Wohnungseigent�-
mer die Aufhebung der Gemeinschaft
verlangen kann. Dies gilt auch f�r ei-
ne Aufhebung aus wichtigem Grund.

Die Ausf�hrungen zu § 3 Immo-
WertV bieten wie schon die Vorg�n-
gerausgabe eine �bersicht �ber die
Entwicklungszustandsstufen und er-
l�utern diese anschließend im Detail.
Bei Randnummer 152 muss es hei-
ßen Bauerwartungsland i.S. des § 3
Abs. 2 ImmoWertV statt § 5 Abs. 2
ImmoWertV und in Rn. 307 hat sich
in § 52 Abs. 1 WHG eine Dopplung
eingeschlichen, durch die sich der
Leser nicht verwirren lassen sollte.

Das Kapitel zu § 4 ImmoWertV er-
fuhr eine grçßere Neubearbeitung.
Die Unterschiede der jeweils anzuset-
zenden Modellans�tze f�r die GND ei-
ner baulichen Anlage erg�nzt Rn. 26
mit der Vorgehensweise zur Auf-
lçsung der mathematischen Formel
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des Ertragswertverfahrens zur Ermitt-
lung der Restnutzungsdauer (RND)
und erl�utert diese anhand eines Bei-
spiels Schritt f�r Schritt.

Zu § 5 ImmoWertV enth�lt Rn. 3
neue Ausf�hrungen hinsichtlich der
Gebiete nach § 34 BauGB und den
sonstigen çffentlich-rechtlichen Vor-
schriften sowie Erl�uterungen zur
Schutzw�rdigkeit des Vertrauens in
die Geltung der planerischen Fest-
setzungen in F�llen von obsoleten
Bebauungspl�nen (Rn. 14). Eine um-
fassende �berarbeitung weisen die
Ausf�hrungen zu den Vollgeschossen
aus (Rn. 51, 52, 53). Fehlende inhalt-
liche Anschl�sse bzw. Bez�ge f�hren
hier allerdings zu Verwirrung. In Ka-
pitel 3.1 erg�nzt Rn. 95 mit Hinwei-
sen zu sektoralen Bebauungspl�nen,
das neue Kapitel 3.3.2 erl�utert die
Festsetzungsmçglichkeiten f�r Fl�cht-
lingsunterk�nfte (Rn. 103/104). Hilf-
reich gestalten sich in Kapitel 5 die
neuen Ausf�hrungen zu den Auswir-
kungen besonderer Ertragsverh�ltnis-
se auf den Bodenwert.

In Kapitel 3.4.2 zu § 13 ImmoWertV,
umfassend �berarbeitet, weist Kleiber
kritisch darauf hin, dass nicht erwartet
werden kann, „dass die Bodenricht-
werte allerorts eine realit�ts- und rela-
tionsgerechte Bewertung gew�hrleis-
ten“. Die Ausf�hrungen in Rn. 49
zum mçglichen Nachweis eines nied-
rigeren gemeinen Werts in der Grund-
steuerbewertung widerspricht der in
§ 1 ImmoWertV vorgestellten aktuel-
len BFH-Rechtsprechung.

§ 21 ImmoWertV verf�gt �ber um-
fangreiche �berarbeitungen, Erg�n-
zungen, Aktualisierungen und ver�n-
derte Betrachtungsparameter in den
Tabellen. Rn 101 erl�utert die Be-
r�cksichtigung von Abweichungen der
objektspezifischen Restnutzungsdauer
von der modellkonformen Gesamtnut-
zungsdauer. Nicht ganz nachvollzieh-
bar ist die Aufnahme der neuen
Abb. 7 mit der Datenbasis 2012. Der
Hamburger Gutachterausschuss ver-
çffentlicht schließlich j�hrlich einen
Grundst�cksmarktbericht mit umfang-
reichen Darstellungen und aktuellerer
Datenbasis.

§ 22 ImmoWertV besch�ftigt sich
mit den Erbrechts- und Erbbaugrund-
st�cksfaktoren. Hilfreich sind die neu
aufgenommen Hinweise zu den Ab-

h�ngigkeiten der Erbrechts- und Erb-
baugrundst�cksfaktoren (Rn. 4) und
der Notwendigkeit diese um die
Werteinfl�sse der boG zu bereinigen
(Rn. 7).

Mit einer systematischen Darstel-
lung des Vergleichswertverfah-
rens f�hrt das Werk in die Regelun-
gen der §§ 24 bis 26 ImmoWertV
ein. Rn. 1 weist darauf hin, dass dem
Vergleichswertverfahren auch das
sog. Residualwertverfahren zur Er-
mittlung des Bodenwerts von Bau-
erwartungs- und Rohbauland hin-
zuzurechnen ist. Fraglich ist, ob die
Umrechnungskoeffizienten f�r Hoch-
h�user in Frankfurt/M. aus dem Jahr
2000 (S. 1260) auf aktuelle Markt-
verh�ltnisse �bertragbar sind.

Rn. 1 zu § 24 ImmoWertV unter-
scheidet zwischen unterschiedlichen
Grundlagen des direkten Preisver-
gleichs, allerdings verwirrt hier etwas
eine Dopplung des Textes. Umfassen-
dere �nderungen finden sich in § 26
ImmoWertV zu den objektspezifisch
angepassten Vergleichsfaktoren bzw.
Bodenrichtwerten. Rn. 9 erweitert die
Liste der wesentlichen Referenzmerk-
male des dem Vergleichsfaktor zu-
grundeliegenden „Normobjekts“.

Die systematische Darstellung des
Ertragswertverfahrens, die den
§§ 27 bis 34 ImmoWertV vorange-
stellt ist, weist zahlreiche �berarbei-
tungen und Erg�nzungen auf. So
erl�utert Kapitel 3.8 das umgekehr-
te Ertragswertverfahren und stellt
in Abb. 42 das Ertragswertverfahren
in Formeln dar, die mit Abb. 43
eine Dopplung erf�hrt. Die �bersicht
(Kap. 1.1) zu § 33 ImmoWertV
weist eine umfassend �berarbeitung
auf. Zwar treten hier gewisse Wie-
derholungen zu den Vorbemerkun-
gen auf, dennoch entsprechen die
Ausf�hrungen der Bedeutung der
notwendigen Anpassung gegen�ber
den Modellans�tzen. Das Kapitel dif-
ferenziert zwischen den allgemeinen
Wertverh�ltnissen auf dem Grund-
st�cksmarkt und den Grundst�cks-
merkmalen des zu bewertenden
Grundst�cks und erl�utert das zwei-
stufige Verfahren zur Ber�cksichti-
gung erheblich abweichender Grund-
st�cksmerkmale.

§ 40 ImmoWertV regelt Allgemei-
nes zur Bodenwertermittlung und
weist an einigen Stellen interessante

Erg�nzungen auf. Deutlich �berarbei-
tet, erweitert und durch eine neue
Abbildung sowie ein Beispiel erg�nzt,
wurden die Ausf�hrungen in Kapitel
8.1.1.2 zu den weiteren atypischen
Nutzungen.

§ 46 ImmoWertV pr�sentiert sich
umfassend �berarbeitet, neu struktu-
riert und deutlich erweitert, auch
durch hilfreiche tabellarische Einord-
nungen. Zu den beschr�nkt persçnli-
chen Dienstbarkeiten werden nun
Wohnungerechte sowie Nießbrauch
erl�utert. Ausf�hrlich dargestellt wer-
den zudem die Grunddienstbarkeiten,
gegliedert in die Benutzerdienstbar-
keit, die Unterlassungsdienstbarkeit
und die Ausschlussdienstbarkeit so-
wie das Wegerecht. Im Kapitel Er-
werbsrechte geht das Werk neu auf
die Vorkaufsrechte, das Wiederkaufs-
recht, das Ankaufsrecht, die An-
kaufsverpflichtung, die Vormerkung
und die R�ckauflassungsvormerkung
ein. Die Baulasten stellen erweitert
nun auch die Vereinigungsbaulast,
die Stellplatzpflichtbaulast, die Ab-
standsfl�chenbaulast und die Baulast
in der Zwangsversteigerung dar. Das
neu aufgenommene Kapitel zu den
grundst�cksbezogenen gesetzlichen
Beschr�nkungen des Eigentums weist
Ausf�hrungen zu �berbau und Not-
weg auf.

In den Erl�uterungen zu § 47 Immo-
Wert V kommen die wirtschaftli-
chen Vor- und Nachteile (2.3.3.2)
deutlich erweitert und mit den ent-
sprechenden Hinweisen samt Ab-
laufschemata der ImmoWertA daher.
Neu strukturiert und mit zahlreichen
neuen Hinweisen versehen pr�sen-
tiert sich auch Kapitel 5 zur Verren-
tung von Kaufpreisen.

Neu aufgenommen in die Ausf�h-
rungen zu § 48 ImmoWertV wur-
den das Eigent�mererbbaurecht,
das Gesamterbbaurecht, das Nach-
barerbrecht, das Untererbbaurecht
sowie das Wohnungs- und Teilerb-
baurecht. Im Kapitel zur Ermittlung
des nach Ablauf des Erbbaurechts
verbleibenden Wertanteils der bauli-
chen Anlagen visualisieren zwei
neue Grafiken die unterschiedlichen
Entsch�digungen bei Heimfall und
Zeitablauf des Erbbaurechts und die
Marktanpassung bei der Geb�ude-
sachwertermittlung.

Gabriele Bobka
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